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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der 
gesetzlichen Anzeigepflicht 

Sehr geehrte/r Versicherungsnehmer/in, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform 
gefragt wird, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn der Versicherer nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in 
Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragt, sind Sie auch insoweit zur wahrheitsgemäßen und vollständigen Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat der Versicherer kein Rücktrittsrecht, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt der Versicherer den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleibt er 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
• noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 
Kann der Versicherer nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

3. Vertragsänderung / -anpassung 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf sein Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Versicherermitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden Sie in der Versicherermitteilung hingewiesen. 

4. Ausübung der Rechte durch den Versicherer 
Der Versicherer kann seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. Bei der Ausübung seiner Rechte hat der Versicherer die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. 
Zur Begründung kann der Versicherer nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Der Versicherer kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung der Rechte des Versicherers die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 
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Fragebogen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Makler 
 
1. Genaue Firmierung des Betriebs 
Name / Firma 
 
Adresse 
 

 

Gesetzlicher Vertreter  

Telefon Telefax e-Mail 

Seit wann besteht der Betrieb? Homepage 

Status  Versicherungsmakler (§ 93 HGB)  Mehrfachagent (§ 84 HGB)  Lloyds Makler 

Zulassung Haben Sie eine Zulassung nach § 34c GewO?  ja  nein 

 Haben Sie eine Zulassung nach § 32 KWG?  ja  nein 

Zuständige IHK  Registrierungsnummer: 

Makler-Pool  ja (Name):  nein 

Struktur Ist Ihr Betrieb strukturiert? (mehr als 2 Untervermittlungsebenen)  ja 

…. Ebenen 

 nein 

 Sind Sie Teil eines strukturierten Vertriebs oder an einen 
strukturierten Vertrieb angebunden? 

 ja  nein 

 
2. Ihr Profil 

Haben Sie Berufserfahrung im Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbereich?  ja  nein 

In welcher Funktion? Anzahl der Jahre 

Ihre Ausbildung?  

Zusätzliche Qualifikationen?  
 
3. Verbundene und Tochter- Unternehmen 
Personalunion? (Je Unternehmen bitte gesonderten Fragebogen)  ja  nein 
 
4. Beratungsprotokoll und Kundeninformation bei der Vermittlung von Kapitalanlagen 
Welche aktuellen Veröffentlichungen in Fachpresse und Brancheninformationsdiensten (u.a. Kapital-Markt Intern 
(KMI), Gerlach Report, Capital, Finanztest, BaFin-Mitteilungen) werten Sie regelmäßig aus? 
 
___________________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________________
 
 
Liegen für die von Ihnen vermittelten Kapitalanlagen beanstandungsfreie Wirtschafts-
prüfergutachten gemäß den IDW- Richtlinien vor? 

 ja  nein 

 
Wichtiger Hinweis: Sie haben Ihren Kunden bei der Vermittlung von Kapitalanlagen umfassend, sorgfältig 
und vollständig über alle Tatsachen (insbesondere über kritische Berichte), die für die Anlageentscheidung 
Bedeutung haben, zu informieren! 
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5. Prämienberechnungsgrundlage (Personenzahl) 

 Name Qualifikation Berufsjahre 

   Inhaber / Geschäftsführer 

   

    

Vollzeit-Mitarbeiter    

  ID  AD    

  ID  AD    

  ID  AD    

  ID  AD    

Teilzeit-Mitarbeiter    

    

    

    
 
Wichtiger Hinweis:Die freien Mitarbeiter sind nicht versicherbar und benötigen gemäß der EU- 
Vermittlerrichtlinie eine eigene Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung! 
 
6. Tätigkeitsbeschreibung / Umsatzaufteilung (Honorarberatung und Vermittlung von …) 

Bruttoeinnahmen p.a.:  Provision / Courtage  €   Honorar  € 
 
prozentual: VM    FD    Immobilien  

Auslandstätigkeit  ja, in  

 
7. Welche Produkte Vermitteln Sie? 

 Lebens-, 
 Rentenversicherungen 

 Krankenversiche- 
 rungen 

 bAV-Produkte Versicherungsvermittlung 

 Sach-, Haftpflicht-, 
 Unfall-, Kraftfahrt- 
 Versicherungen 

 Rückversicherungs- 
 vermittlung 

Anteil gewerblicher Ver- 
sicherungen: ____% 

  
 Investmentfonds  Rentenfonds  Aktienfonds 
Immobilienfonds  offene Immobilienfonds  geschlossene 

 Immobilienfonds 
 internationale Fonds  Leasingfonds  Schiffsbeteiligungen 

Finanzdienstleistung 

 Bausparverträge  Finanzierungen  Sonstige 
Immobilienmakler / 
Hausverwalter 

 Immobilien  Mietverträge  Hausverwaltung 

 
8. Deckungssumme / Selbstbehalt / Rückwärtsversicherung 

Deckungssumme  €  1.000.000  €  1.500.000 

  €  2.000.000  €   

Selbstbehalt  €   500  €   1.000  €   1.500 

  €   2.000  €   5.000  
    
Rückwärtsversicherung (falls keine lücken-
lose Vorversicherung vorhanden) 

  1 Jahr   2 Jahre   3 Jahre   4 Jahre   5 Jahre 
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9. Vollmachten 
Haben Sie besondere Vollmachten (Deckung, Schadenregulierung, Under-
writing Policierung etc.) von anderen Versicherern? 

  ja  nein 

Falls ja, nennen Sie uns bitte Art der Vollmacht und Versicherer!   

 
 
10. Vorversicherung 

Vorversicherer  keine Vorversicherung vorhanden 

  Vorversicherung bei: 

  Versicherungsschein-Nr.: 

  Ablaufdatum: 

Vorschäden  keine Vorschäden in den letzten 10 Jahren 

  Vorschäden in den letzten 10 Jahren vorhanden 
 (Bitte nähere Angaben dazu mit Schadenjahr, Schadenbetrag und Schadenursache auf 
 separatem Blatt beifügen!) 

 
 
11. Bankverbindung 

Kreditinstitut Kontoinhaber 

Bankleitzahl Kontonummer 
 
 
Mit einer Anfrage beim Vorversicherer bin ich einverstanden. 
Die ausgefüllte Erklärung sowie Anlagen werden bei Abschluss eines Vertrages Grundlage und Bestandteil 
des Versicherungsvertrages. Die Risikoangaben sind vorvertragliche Anzeigen. Bei einer Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigenpflicht ist der Versicherer berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  Stempel und Unterschrift 
 


